
Die Errichtung einer gemeinnüt-

zigen Stiftung in Liechtenstein 

ist durch die nationalen Rahmen-

bedingungen sehr attraktiv. Was 

spricht alles für Liechtenstein, 

den traditionsreichen Stiftungs-

standort im Herzen Europas? 

Gemeinnützige Stiftungen liegen 

im Trend. Vielen Stiftern, ob es 

sich nun um Unternehmen oder 

Privatpersonen handelt, ist ein 

philanthropischer Ansatz wich-

tig. Ein erworbenes Vermögen 

soll langfristig der Gesellschaft 

zugutekommen und dem Woh-

le der Menschen oder der (Um-)

Welt dienen. Bekannte Beispiele 

unter den insgesamt rund 1.400 

gemeinnützigen Stiftungen in 

Liechtenstein sind die Hilti Foun-

dation, die Medicor Foundation, 

die Stiftung Fürstl. Kommerzien-

rat Guido Feger, die Stiftung Prop-

ter Homines oder die Gedächtnis-

stiftung Peter Kaiser.

Bei der Errichtung einer gemein-

nützigen Stiftung wird auch zu-

nehmend darauf geachtet, den 

jeweiligen Stiftungszweck nicht 

nur durch finanzielle Beiträge 

an geeignete Projekte zu erfül-

len, sondern auch das Stiftungs-

vermögen nach Nachhaltigkeits-

kriterien anzulegen. Ein immer 

wichtigerer Aspekt, der auch in 

Liechtenstein grosse Beachtung 

findet. 

Regulierter Stiftungsmarkt

Wichtig für die internationale 

Wahrnehmung und Akzeptanz 

eines Stiftungsstandorts sind zu-

nächst seine Rechtsgrundlagen. 

In Liechtenstein wurde das aus 

dem Jahr 1926 stammende Stif-

tungsrecht im Jahr 2009 umfas-

send revidiert. Es erfüllt heu-

te, zusammen mit dem Steuer-

recht, alle internationalen Stan-

dards und gewährleistet gleich-

zeitig grosse Liberalität und ent-

sprechenden Freiraum bezüglich 

der Ausgestaltung einer Stiftung. 

Die wirksame Aufsichtssystema-

tik besteht aus einem zweistufi-

gen Kontrollsystem, wo Behörden 

zusammen mit einer jeweils obli-

gatorischen Revisionsstelle für 

die Beaufsichtigung der gemein-

nützigen Stiftungen zuständig 

sind. Mit der so gestalteten Stif-

tungsaufsicht besteht ein effizi-

entes System im Sinne moderner 

Foundation Governance, welches 

gleichzeitig hohes Niveau beim 

Schutz der Privatsphäre gewährt. 

Kommt es zu Diskrepanzen und 

Problemfällen, entscheiden am 

Ende unabhängige Gerichte.

Der Stifter entscheidet

Der Stifter hat bei der Errichtung 

einer gemeinnützigen Stiftung 

großen Gestaltungsspielraum, 

vor allem bei der Bestimmung 

des Zwecks sowie der Verwal-

tung und Verwendung des in die 

Stiftung eingebrachten Vermö-

gens. Hinsichtlich Tätigkeit der 

Stiftung, Besetzung ihres Stif-

tungsrates, in den auch der Stif-

ter persönlich einziehen kann, 

und Anerkennung als gemeinnüt-

zige Stiftung sind rechtlich keine 

geographischen Grenzen gesetzt. 

Eine in Liechtenstein rechtsgül-

tig errichtete Stiftung kann ihre 

Aktivitäten ohne Einschränkun-

gen von Liechtenstein aus rund 

um den Globus entfalten. Sie kann 

global tätig sein, ohne die Ver-

pflichtung, einen Mindestanteil 

ihrer Aktivitäten in Liechtenstein 

wahrzunehmen.

Liechtenstein bietet als Stand-

ort immer wieder innovative Re-

gelungen. Die 2015 eingeführte 

segmentierte Verbandsperson, 

die sogenannte Protected Cell 

Company (PCC), besteht aus ei-

nem Kern und einem oder mehre-

ren voneinander getrennten Seg-

menten, die unterschiedlichen 

gemeinnützigen Zwecken dienen 

können. Im Gegensatz zu den in 

Österreich oder der Schweiz be-

kannten Dachstiftungen gibt es 

bei der gemeinnützigen PCC-Stif-

tung eine echte Haftungstren-

nung zwischen Kern und Segmen-

ten sowie zwischen den einzelnen 

Segmenten. Auf diese Weise las-

sen sich Segmente, sozusagen im 

Sinne von kleinen Einzelstiftun-

gen, bezüglich Haftung und Ka-

pital voneinander trennen, auch 

wenn die Verwaltung über den 

Kern erfolgt. Dies ist nicht nur 

besonders kostengünstig und für 

kleine Vermögen attraktiv, der 

Stifter kann auch seinem Namen 

mit der Segmentbezeichnung öf-

fentliche Bekanntheit verschaf-

fen, sofern er dies will.

Eine weitere Besonderheit bie-

tet die Rechtsform des Trusts, 

den Liechtenstein als eines der 

wenigen kontinental-europäi-

schen Länder schon 1926 einge-

führt hat. Während die Stiftung 

als Rechtsträger eine juristische 

Person ist, die über handelnde Or-

gane verfügt und selbst rechtsfä-

hig ist, stellt der Trust eine qua-

si-vertragliche Beziehung zwi-

schen dem Treugeber und dem 

Treunehmer, d.h. dem Treuhän-

der, dar. Mit dem gemeinnützi-

gen Trust können die gleichen 

Ziele verfolgt werden wie mit ei-

ner gemeinnützigen Stiftung. An-

gesichts anders gestalteter Auf-

sichtsformen, anderer Steuerre-

geln und der Bekanntheit vor al-

lem im anglosächsischen Raum, 

bildet der gemeinnützige Trust 

eine interessante Alternative zur 

gemeinnützigen Stiftung. 

Dagmar Bühler-Nigsch ist Ge-

schäftsführerin der VLGST – Verei-

nigung liechtensteinischer gemein-

nütziger Stiftungen und Trusts e.V. 

Als Dachverband der Förderstif-

tungen setzt sich die VLGST für die 

Stärkung des Stiftungssektors in 

Liechtenstein ein. 

GUTES STIFTEN
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